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Stellungnahme zum 
Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landseniorenverband Thüringen begrüßt den Entwurf des hier vorligenden Gesetzentwurfes. 
Wir betrachten es als wichtig, dass der Umgang und die Unterstützung der Senioren klar geregelt wird auf 
der vorliegenden gesetzlichen Grundlage. 
Der Landes seniorenrat als koordinierende Stelle wird in seiner Tätigkeit gestärkt. Neben seiner 
beratenden Funktion gegenüber der Landesregierung, ist er auch für uns Landsenioren ein wichtiger 
Partner. 
Über ihn ist unser Verband bereits in die politischen Belange eingebunden. Wir erwarten, dass dies sich 
noch verstärkt. 
Leider vermissen wir den ländlichen Raum in dem Gesetzentwurf. 
Wir, die 6000 organisierten Landsenioren, leben zum überwiegenden Teil auf den Dörfern. 
Aus dem Gesetzentwurf ist nicht zu erkennen, wie hier mit diesem Gesetz aktive Unterstützung im 
ländlichen Raum gewährt werden kann. 
Hier muß eine Regelung erfolgen. 
Kommunale Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte haben werden meist nur in den Städten wirksam. 
Damit fühlen wir uns oft in das System nicht eingebunden. 
Menschen auf dem Land haben oft andere Bedürfnisse oder Probleme als die Menschen in der Stadt. 
Beispiel: Verkehrsanbindung und Mobilität oder auch medizinische Versorgung. 

Über die anders gearteten Probleme werden wir in der mündlichen Anhörung am 27.6 detailiert berichten. 
Wir werden uns jedoch auch dort recht kurz fassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Präsident 
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